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Feststellung (F)/Empfehlung (E) der GPA Stellungnahme Gemeinde Waldfeucht 

F1 
Die Gemeinde Waldfeucht überträgt nur 
investive Ermächtigungsübertragungen. 
Diese liegen im interkommunalen Ver-
gleich auf einem leicht überdurch-
schnittlichen Niveau. Die Gemeinde hat 
bisher keine Regelungen zu Art, Umfang 
und Dauer von Ermächtigungsübertra-
gungen getroffen. 
E1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die bereits 
in der Praxis gelebten Grundsätze über Art, 
Umfang und Dauer von Ermächtigungsüber-
tragungen auch schriftlich in einer Dienstan-
weisung regeln und die Zustimmung des Ra-
tes einholen. 

 
Die Übertragung ausschließlich investiver 
Ermächtigungen bei laufenden Baumaßnah-
men ist hier seit Jahrzehnten gelebte Praxis. 
Die Zustimmung des Rates wurde bisher in 
den Beschluss über den Jahresabschluss 
bzw. den Haushaltsplan inkludiert, da hier je-
weils die Aufstellungen eingefügt wurden. 
Die Feststellung wird diesseits anerkannt. 
Die Gemeinde Waldfeucht wird zum Verfah-
ren der Ermächtigungsübertragungen die 
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer in 
einer Dienstanweisung schriftlich regeln und 
hierzu die Zustimmung des Rates einholen. 

F2 
Die Gemeinde Waldfeucht hat bisher kei-
nen schriftlichen Handlungsrahmen für 
ihr Anlagemanagement fixiert. 
E2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte sich für ihr 
Anlagemanagement einen verbindlichen 
Handlungsrahmen geben. Dieser Hand-
lungsrahmen sollte zumindest wesentliche 
Inhalte abdecken. Die Gemeinde kann ihre 
Vorgaben beispielsweise in einer Dienstan-
weisung oder Richtlinie zum städtischen An-
lagemanagement fixieren oder mit den Re-
gelungen zum Kredit-management zusam-
menfassen. 
 

 
Neben den Beteiligungen laut Beteiligungs-
bericht und dem Sondervermögen Gemein-
dewasserwerk hat die Gemeinde Waldfeucht 
nur einen geringen Bestand an Finanzanla-
gen. 
Hierbei handelt es sich um die Wertpapiere 
aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versor-
gungsrückstellung) der Rheinischen Versor-
gungskasse, die derzeit mit rd. 66 T€ bilan-
ziert werden. 
Die Gemeinde Waldfeucht verfügt nur über 
sehr begrenzte liquide Mittel und ist deshalb 
nicht am Finanzmarkt tätig. Überschüssige li-
quide Mittel werden vorübergehend aus-
schließlich als Termingelder angelegt. 
Die Feststellung wird diesseits anerkannt. 
Die Gemeinde Waldfeucht wird Vorgaben 
zum gemeindlichen Anlagenmanagement 
zusammengefasst mit den Regelungen zum 
Kreditmanagement in einer gesonderten 
Dienstanweisung fixieren und diese dem Rat 
zur Zustimmung vorlegen. 
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F1 
Die Gemeinde übernimmt Aufgaben der 
Zahlungsabwicklung für Dritte und hat 
hierzu mit den beteiligten Akteuren be-
reits grundsätzliche Absprachen getrof-
fen, jedoch noch nicht verbindlich schrift-
lich fixiert. 
E1 
Die Gemeinde sollte mit den beteiligten Akt-
euren zeitnah schriftliche Regelungen tref-
fen, um Zuständigkeiten, Abläufe und Ver-
antwortlichkeiten verbindlich festzuhalten. 
 
 

 
Für den Förderverein der KGS Haaren wer-
den bezüglich der Trägerschaft der OGS die 
Kassenführung, die Personal-Kostenberech-
nung sowie weitere Verwaltungsarbeiten 
kostenlos übernommen. Diese Kosten könn-
ten im Falle der Erledigung der Arbeiten 
durch den Förderverein der Gemeinde als 
sogenannte Overhead-Kosten in Rechnung 
gestellt werden. 
Die Gemeinde übernimmt die Kassenfüh-
rung, Personalkostenabrechnung sowie wei-
tere Arbeiten für den Christlichen Kindergar-
ten Bocket. Die im Zuge der Betriebskosten-
abrechnung mit dem Kreisjugendamt dem 
Verein gewährte Verwaltungskostenpau-
schale wird an die Gemeinde Waldfeucht 
durchgeleitet. 
In beiden Fällen handelt es sich um eine 
langjährig gelebte Praxis. 
Die Feststellung wird diesseits anerkannt. 
Mit den beteiligten Akteuren werden zeitnah 
schriftliche Vereinbarungen getroffen, um 
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 
Abläufe verbindlich festzuhalten. 

F2 
Die Verbuchung in der Zahlungsabwick-
lung erfolgt derzeit manuell. Eine automa-
tisierte Abwicklung wurde geprüft, wird 
von der Gemeinde jedoch aktuell als nicht 
zielführend eingeschätzt 
E2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die Möglich-
keit einer automatisierten Zahlungsabwick-
lung weiterhin im Blick behalten und eine 
Umsetzung in regelmäßigen Abständen 
überprüfen, um so auf Veränderungen rea-
gieren zu können. 
 

 
Die Situation wird zutreffend beschrieben. 
Die Feststellung wird diesseits anerkannt. 
Die Möglichkeit einer automatisierten Zah-
lungsabwicklung wird fortwährend im Blick 
gehalten, jedoch aktuell als nicht zielführend 
eingeschätzt (Verfahrenskosten / Personal-
kostenersparnis). 
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F3 
Im interkommunalen Vergleich hat die 
Gemeinde überdurchschnittlich viele un-
geklärte Zahlungsausgänge zu verzeich-
nen. 
E3 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte prüfen, ob 
bestimmte Zahlungsvorgänge – etwa im Ver-
sandhandel – künftig auf Rechnung umge-
stellt werden können. Dadurch könnte die 
Zahl der ungeklärten Zahlungsausgänge 
verringert werden. 
 

 
Es handelt sich im geprüften Zeitraum um 
durchschnittlich 5 bis 6 Abbuchungen wö-
chentlich von Online-Anbietern bzw. Tele-
kommunikationsanbietern. 
Alle Abbuchungen wurden durch ausschließ-
lich 2 Mitarbeiter legitimiert sowie sachlich 
und rechnerisch geprüft und zeitnah geklärt. 
Die Feststellung wird diesseits anerkannt. 
Die Gemeinde Waldfeucht wird nach Mög-
lichkeit alle Bestellungen auf Rechnung um-
stellen, um dadurch die Zahl der ungeklärten 
Zahlungsausgänge zu verringern. Dies 
wurde teilweise bereits umgesetzt. 
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Feststellung (F)/Empfehlung (E) der GPA Stellungnahme Gemeinde Waldfeucht 

F1 
Die Gemeinde Waldfeucht weicht in eini-
gen Punkten von den maximalen Vorga-
ben der EntschVO NRW ab, insbesondere 
in Bezug auf den Höchstsatz für den Ver-
dienstausfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Waldfeucht weicht in einzel-
nen Punkten von den maximalen Vorgaben 
der EntschVO NRW ab. Insbesondere betrifft 
dies den in der Hauptsatzung definierten 
Höchstsatz für den Verdienstausfall sowie 
die fehlende Regelung zur Fahrkostenerstat-
tung. 
In der Vergangenheit wurden durch Mitglie-
der der kommunalen Gremien weder Ver-
dienstausfallentschädigungen noch Fahrt-
kosten gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht. Diese seit Jahrzehnten gelebte und 
von allen Beteiligten mitgetragene Praxis hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass bisher 
auf detaillierte Regelungen bzw. Anpassun-
gen in der Hauptsatzung verzichtet wurde. 
Auch gab es bislang keine Anhaltspunkte 
oder Bedarfe aus den Reihen der Rats- oder 
Ausschussmitglieder, die eine Anpassung 
oder Ergänzung dieser Vorschriften erforder-
lich gemacht hätten. 
Nichtsdestotrotz erkennt die Verwaltung an, 
dass eine transparente und rechtskonforme 
Ausgestaltung der Regelungen zum Ver-
dienstausfall und zur Fahrkostenerstattung 
in der Hauptsatzung sinnvoll und im Sinne ei-
ner vorausschauenden Kommunalverwal-
tung geboten ist. Eine solche Regelung 
schafft Klarheit für alle Beteiligten und stellt 
sicher, dass bei künftigem Bedarf ein einheit-
liches und gesetzeskonformes Verfahren zur 
Anwendung kommt. 
Die Verwaltung beabsichtigt daher, im Rah-
men einer grundlegenden Überarbeitung der 
Hauptsatzung – die für die kommende Legis-
laturperiode vorgesehen ist – auch die 
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E1.1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die Rege-
lung zum Verdienstausfall in der Hauptsat-
zung entsprechend § 6 Abs. 1 Satz 2 der Ent-
schVO NRW übernehmen. Änderungen an 
der Hauptsatzung, die allein durch eine Än-
derung des Mindestlohns auf Bundesebene 
erforderlich wären, entfallen dadurch. 
 
E1.2 
Die Gemeinde sollte in der Hauptsatzung ei-
nen Maximalbetrag für den Verdienstausfall 
pro Stunde festlegen und, wenn möglich, zu-
sätzlich einen Höchstsatz pro Tag definieren. 
 
 
 
E1.3 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte eine Rege-
lung zur Fahrkostenerstattung entsprechend 
des § 8 der Entschädigungsverordnung 
NRW in ihre Hauptsatzung aufnehmen. Dies 
würde sicherstellen, dass die bestehen-den 
Möglichkeiten der Erstattung klar geregelt 
sind. 

angesprochenen Punkte aufzugreifen und 
inhaltlich umzusetzen. Im Einzelnen bedeu-
tet dies: 
 
 
 
 
 
Zu E1.1: Die Regelung zum Verdienstausfall 
wird gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 EntschVO 
NRW in die Hauptsatzung aufgenommen, 
sodass eine automatische Anpassung an 
den jeweils geltenden Mindestlohn erfolgt. 
Dadurch kann auf eine manuelle Fortschrei-
bung bei jeder Änderung des Mindestlohns 
verzichtet werden. 
 
Zu E1.2: Ergänzend wird ein maximaler 
Stundensatz für den Verdienstausfall in die 
Hauptsatzung aufgenommen, wobei – so-
weit praktikabel – zusätzlich ein täglicher 
Höchstbetrag festgelegt wird. Dies erhöht die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
Regelungen. 
 
Zu E1.3: Die Möglichkeit zur Erstattung von 
Fahrkosten wird entsprechend § 8 EntschVO 
NRW zukünftig ausdrücklich in der Hauptsat-
zung geregelt. Damit wird eine rechtssichere 
Grundlage für mögliche zukünftige Erstat-
tungsansprüche geschaffen. 
Die Verwaltung wird die Formulierung dieser 
Regelungen mit dem Städte- und Gemeinde-
bund NRW abstimmen und dem Rat im Rah-
men des Hauptsatzungsentwurfs zur Bera-
tung und Beschlussfassung in der nächsten 
Legislaturperiode vorlegen. 
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F1 
Die strategische Ausrichtung der Ge-
meinde Waldfeucht ist in wesentlichen 
Teilen sachgerecht, lässt jedoch stellen-
weise noch Optimierungspotenziale er-
kennen. Insbesondere bei der Prozessge-
staltung und zur digitalen Transformation 
fehlen ihr noch verbindliche Zielvorga-
ben, um ihre Ressourcen daran ausrich-
ten zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1.1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ihre Stellen-
beschreibungen um konkrete Anforde-
rungsprofile ergänzen, um ihre Personal-
planung noch besser unterstützen zu kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verwaltung der Gemeinde Waldfeucht 
teilt die Einschätzung, dass die strategische 
Ausrichtung in vielen Bereichen sachgerecht 
erfolgt, erkennt jedoch ebenso, dass in be-
stimmten Feldern – insbesondere in der Do-
kumentation von Zielvorgaben, in der syste-
matischen Prozessgestaltung sowie bei der 
digitalen Transformation – noch Potenziale 
zur Weiterentwicklung bestehen. 
 
Aufgrund der vergleichsweise kleinen Ver-
waltungsstruktur erfolgt ein Großteil der stra-
tegischen Steuerung bislang auf der Grund-
lage gelebter Praxis und in direkter Abstim-
mung innerhalb der Verwaltungsspitze. Ziel-
vorgaben werden regelmäßig von der Ver-
waltungsleitung formuliert, mit den jeweiligen 
Fachbereichsleitungen im Rahmen von Be-
sprechungen abgestimmt sowie in der ope-
rativen Umsetzung kontrolliert und ange-
passt. Eine formalisierte, verschriftlichte Do-
kumentation dieser Zielvorgaben liegt der-
zeit jedoch nur in Ansätzen vor. Auch die Pri-
orisierung der Aufgaben erfolgt im prakti-
schen Verwaltungsalltag, insbesondere bei 
auftretenden Engpässen oder kurzfristigem 
Handlungsbedarf – allerdings bislang eben-
falls ohne systematische Dokumentation. 
 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden An-
forderungen an strategisches Verwaltungs-
handeln – insbesondere im Kontext der Digi-
talisierung – ist sich die Verwaltung der Not-
wendigkeit bewusst, diese Prozesse künftig 
verbindlicher zu gestalten und strukturell zu 
unterlegen. 
 
Im Einzelnen wird zu den Empfehlungen wie 
folgt Stellung genommen: 
 
Zu E1.1: Derzeit sind die Stellenbeschrei-
bungen in der Gemeinde Waldfeucht funkti-
onal ausgerichtet. Es ist vorgesehen, diese 
schrittweise um konkrete Anforderungspro-
file zu ergänzen, um sowohl eine zielgerich-
tetere Personalgewinnung als auch eine 
strategischere Personalentwicklung zu er-
möglichen. 
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E1.2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ihre Aufga-
ben nach abgestufter Erledigungspriorität 
erfassen, um bei personellen Engpässen 
oder in Krisensituationen gezielt über die 
Ressourcenverteilung entscheiden zu kön-
nen. Darüber hinaus sollte sie nach Möglich-
keit prüfbare Zielvorgaben zur Aufgabener-
ledigung und Dienstleistungsqualität festle-
gen. 
 
 
E1.3 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte Ziele für 
die Aufnahme und Gestaltung von Pro-
zessen festlegen. Dabei sollte sie die Inten-
tion, Prozesse zum Wissenstransfer zu do-
kumentieren und möglichst auch zu digitali-
sieren, explizit in ihre strategische Ausrich-
tung einbeziehen. Auf dieser Grund-lage 
sollte sie alle Verwaltungsprozesse identifi-
zieren und priorisieren, um ihre Ressourcen 
möglichst effizient einsetzen zu können. 
 
 
E1.4 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte strategi-
sche Ziele für die digitale Trans-formation 
definieren und ihre Handlungen sowie den 
Stellenbedarf daran ausrichten. Sie sollte 
Projektpläne für ihre Digitalisierungsvorha-
ben er-stellen und diese mit konkreten Zeit-
zielen hinterlegen, um das Risiko einer ver-
zögerten oder ineffizienten Umsetzung zu 
minimieren. 
 
 
E1.5 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die Inhalte 
ihres IT-Sicherheitskonzepts aktualisie-
ren und ein umfassendes IT-Notfallkon-
zept erstellen, um ihre IT-Sicherheitsstruktu-
ren konzeptionell noch stärker abzusichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu E1.2: Die Verwaltung verfolgt bereits in 
der Praxis eine abgestufte Priorisierung ihrer 
Aufgaben, insbesondere bei personellen 
Engpässen oder außergewöhnlichen Belas-
tungssituationen. Diese Vorgehensweise 
soll zukünftig auch schriftlich fixiert und 
durch die Entwicklung prüfbarer Zielvorga-
ben zur Aufgabenerledigung sowie zur 
Dienstleistungsqualität ergänzt werden. Dies 
wird Teil eines strategischeren Ansatzes der 
internen Steuerung sein. 
 
Zu E1.3: Die Verwaltung erkennt die Not-
wendigkeit, ihre Prozessgestaltung stärker 
zu systematisieren und auf eine langfristige 
Dokumentation auszurichten. Eine Wissens-
datenbank befindet sich derzeit im Aufbau. 
Ziel ist es, Verwaltungswissen strukturiert zu 
erfassen, insbesondere bei Personalwech-
seln, um einen effektiven Wissenstransfer si-
cherzustellen. Eine Priorisierung und Identi-
fikation aller Kernprozesse soll perspekti-
visch erfolgen, auch im Hinblick auf Digitali-
sierungspotenziale. 
 
Zu E1.4: Die Verwaltung ist sich der Rele-
vanz der digitalen Transformation bewusst 
und arbeitet daran, strategische Ziele zu for-
mulieren, die über reine Einzelmaßnahmen 
hinausgehen. Perspektivisch sollen Digitali-
sierungsprojekte projektbezogen mit konkre-
ten Zeit- und Ressourcenplänen unterlegt 
werden. Der Aufbau interner Kapazitäten 
und eine strukturelle Verankerung dieser 
Themen in der Personalplanung sind hierbei 
zentrale Bestandteile. 
 
Zu E1.5: Das bestehende IT-Sicherheitskon-
zept wurde zwischenzeitlich aktualisiert. 
Darüber hinaus befindet sich ein umfassen-
des IT-Notfallkonzept aktuell in Bearbeitung. 
Ziel ist es, auch im Hinblick auf zukünftige 
Anforderungen an Cybersicherheit und Resi-
lienz tragfähige und praxistaugliche Struktu-
ren vorzuhalten. 
 
Die Gemeinde Waldfeucht sieht in den auf-
gezeigten Handlungsempfehlungen wichtige 
Impulse für eine zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung ihrer Verwaltungsstrukturen. Sie 
beabsichtigt, im Rahmen verfügbarer Res-
sourcen und personeller Kapazitäten schritt-
weise eine stärkere Formalisierung und Do-
kumentation strategischer Steuerungsinstru-
mente umzusetzen. 
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F2 
Die Gemeinde Walfeucht ist perspekti-
visch mit einer ausgeprägten altersbe-
dingten Fluktuation konfrontiert, die ein 
potenzielles Risiko für ihre langfristige 
Handlungsfähigkeit darstellt. Im inter-
kommunalen Vergleich weisen ihre Mitar-
beitenden das höchste Durchschnittsal-
ter auf. Die Kernleistungen ihrer Verwal-
tung nimmt die Gemeinde mit vergleichs-
weise geringem eigenen Personal-einsatz 
wahr. 
 
 
E2 
Um den Risiken ihrer Altersstruktur zu be-
gegnen und ihre Handlungsfähigkeit auf-
recht zu erhalten, sollte die Gemeinde Wald-
feucht den Weg der interkommunalen Zu-
sammenarbeit weiter intensiv beschreiten. 
Sie sollte die digitale Transformation ihrer 
Verwaltung forcieren, um personelle Res-
sourcen nachhaltig zu entlasten. 
 

 
Die Gemeinde Waldfeucht ist sich der demo-
grafischen Entwicklung innerhalb ihrer Ver-
waltung bewusst. In den kommenden Jahren 
werden mehrere langjährig tätige Mitarbei-
tende – darunter auch Führungskräfte auf 
der ersten und zweiten Leitungsebene – al-
tersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. 
Diese absehbare altersbedingte Fluktuation 
stellt insbesondere für eine kleinere Kom-
mune eine erhebliche Herausforderung im 
Hinblick auf die Sicherstellung der Hand-
lungsfähigkeit dar. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde bereits vor ei-
niger Zeit begonnen, gezielt jüngere Fach-
kräfte für die Gemeindeverwaltung zu gewin-
nen. Aufgrund der bekannten Schwierigkei-
ten auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt – ins-
besondere in ländlichen Regionen – gestal-
tet sich die Personalgewinnung jedoch wei-
terhin herausfordernd. Dennoch konnte mit 
der Einstellung einer unter 30-jährigen Fach-
kraft zum 1. September 2025 für den Bereich 
Finanzen ein erster wichtiger Schritt in Rich-
tung Verjüngung und strategischer Nach-
wuchsgewinnung vollzogen werden. 
 
Zugleich wird der Weg der interkommunalen 
Zusammenarbeit bereits seit vielen Jahren 
aktiv verfolgt. Die Gemeinde Waldfeucht 
steht in regelmäßigem, konstruktivem Aus-
tausch mit den umliegenden Kommunen, um 
Synergiepotenziale zu identifizieren und ge-
meinsame Lösungen zu entwickeln. In der 
Vergangenheit konnten insbesondere kurz-
fristige Unterstützungsleistungen auf dieser 
Basis realisiert werden. Perspektivisch ist es 
das Ziel, diesen Austausch weiter zu intensi-
vieren und formalisierte, dauerhafte Koope-
rationen aufzubauen – auch, um den Perso-
nalbedarf effektiver abdecken zu können und 
Aufgaben effizienter zu erfüllen. 
 
Ein weiterer zentraler Baustein zur langfristi-
gen Entlastung der personellen Ressourcen 
ist die digitale Transformation der Verwal-
tungsabläufe. Hierzu wurden bereits erste 
Maßnahmen in die Wege geleitet, etwa im 
Bereich der digitalen Dokumentation und 
Verwaltungsprozesse. Kurzfristig wird die di-
gitale Infrastruktur gezielt weiter ausgebaut. 
Ziel ist es, Routinevorgänge zu automatisie-
ren, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und 
dadurch insbesondere die Verwaltungskapa-
zitäten in kritischen Bereichen zu entlasten. 
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Die Gemeinde Waldfeucht wird diese drei 
Handlungsfelder – Nachwuchsgewinnung, 
interkommunale Zusammenarbeit und digi-
tale Transformation – auch in den kommen-
den Jahren strategisch weiterentwickeln, um 
ihre Handlungsfähigkeit nachhaltig zu si-
chern. 

F3 
Dem Personalmanagement der Gemeinde 
Waldfeucht liegen gut strukturierte Ar-
beitsabläufe zugrunde. Es bestehen aber 
noch Möglichkeiten, die Handlungsfähig-
keit zu verbessern. 
 
 
 
 
E3.1 
Um den altersbedingten Personalabgängen 
entgegenzuwirken und ihre Handlungsfähig-
keit langfristig zu sichern, sollte die Ge-
meinde Waldfeucht die eigene Ausbildung 
im Verwaltungsbereich zeitnah wiederauf-
nehmen und als strategisches Instrument zur 
Nachwuchskräftegewinnung etablieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Personalmanagement der Gemeinde 
Waldfeucht basiert auf gut strukturierten und 
praxisbewährten Abläufen. Gleichzeitig er-
kennt die Verwaltung an, dass es – insbe-
sondere mit Blick auf die langfristige Siche-
rung der Handlungsfähigkeit – Optimie-
rungspotenziale gibt, die kontinuierlich ge-
prüft und, wo möglich, umgesetzt werden. 
 
 
Zu E3.1: In der Vergangenheit wurde ver-
sucht, eigene Auszubildende für den Verwal-
tungsbereich zu gewinnen. Leider konnten 
die hierzu veröffentlichten Stellenausschrei-
bungen nicht das gewünschte Bewerberinte-
resse wecken. Die eingegangenen Bewer-
bungen erfüllten nicht die grundlegenden Vo-
raussetzungen für eine Ausbildung im geho-
benen oder mittleren Verwaltungsdienst, so-
dass die Auswahlverfahren eingestellt wer-
den mussten. Darüber hinaus zeigt die Er-
fahrung, dass junge Fachkräfte nach erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung häufig in 
größere Kommunen oder überörtliche Ein-
richtungen wechseln, wo sich attraktivere 
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
bieten. Vor diesem Hintergrund wird derzeit 
geprüft, unter welchen Bedingungen eine 
Wiederaufnahme der eigenen Ausbildung 
langfristig sinnvoll und nachhaltig gestaltet 
werden kann – etwa in Kooperation mit an-
deren Kommunen oder über interkommu-
nale Ausbildungsverbünde. Die Gemeinde 
Waldfeucht hat in den vergangenen Jahren 
bewusst auf die Gewinnung von Quereinstei-
gerinnen und Quereinsteigern gesetzt und 
damit durchweg positive Erfahrungen ge-
macht. Diese Personen bringen in der Regel 
bereits ein solides Grundwissen mit, das un-
mittelbar im jeweiligen Fachbereich einge-
setzt werden kann. Parallel zur praktischen 
Tätigkeit wurden sie frühzeitig für geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
den Verwaltungslehrgang I (VL I) und Ver-
waltungslehrgang II (VL II), angemeldet. Die-
ses Vorgehen hat sich in der Praxis als sehr 
erfolgreich erwiesen und wird daher weiter-
hin verfolgt. 
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E3.2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte den Einsatz 
einer geeigneten Fachsoft-ware zur Bewer-
bungsabwicklung in Erwägung ziehen, um 
ein noch strukturierteres und zügigeres Be-
werbungsverfahren zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3.3 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ein struktu-
riertes Verfahren zur Erfassung und Weiter-
gabe von Wissen definieren, um das Risiko 
des Wissensverlusts möglichst gering zu hal-
ten und die Einarbeitung neuer Mitarbeiten-
der zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu E3.2: Der Einsatz einer spezialisierten 
Bewerbungsmanagement-Software wird von 
der Verwaltung derzeit nicht als notwendig 
erachtet. Hintergrund ist, dass Bewerbungs-
verfahren in der Gemeindeverwaltung nur 
selten durchgeführt werden – meist maximal 
ein- bis zweimal jährlich – und das Bewer-
bungsaufkommen dabei in der Regel über-
schaubar bleibt (ca. 5–20 Bewerbungen je 
Verfahren). Die vorhandenen Abläufe auf 
Basis etablierter Bürosoftware (z. B. Micro-
soft Word und Excel) ermöglichen eine struk-
turierte, digitale und nachvollziehbare Bear-
beitung der Bewerbungsverfahren. Rück-
meldungen neu eingestellter Mitarbeitender 
bestätigen zudem, dass die Verfahren zügig 
und professionell abgewickelt werden. Da-
her besteht aktuell kein dringender Hand-
lungsbedarf zur Einführung einer zusätzli-
chen Fachsoftware. 
 
Zu E3.3: Der Wissenstransfer ist der Verwal-
tung ein wichtiges Anliegen. Wie bereits im 
Zusammenhang mit der Stellungnahme zu 
F1 erläutert, befindet sich eine strukturierte 
Wissensdatenbank im Aufbau. Ziel ist es, 
Know-how insbesondere bei Personalwech-
seln zu sichern und die Einarbeitung neuer 
Mitarbeitender zu erleichtern. Derzeit erfolgt 
der Wissenstransfer vor allem über direkte 
Übergabegespräche und kollegiale Einarbei-
tungen, vor allem da häufig schon frühzeitig 
bekannt ist, wer eine Stelle übernehmen 
wird. Mittelfristig soll dieser Prozess jedoch 
weiter formalisiert werden, um die Risiken 
von Wissensverlusten systematisch zu mini-
mieren. 
 
Die Gemeinde Waldfeucht sieht in den ge-
nannten Empfehlungen sinnvolle Impulse, 
die im Rahmen der vorhandenen Ressour-
cen und Möglichkeiten weiterentwickelt wer-
den. Dabei steht ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Aufwand, Nutzen und Praktika-
bilität im Vordergrund. 
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F4 
Das IT-Management der Gemeinde Wald-
feucht basiert auf funktionierenden, je-
doch weitgehend informellen Prozessen. 
Optimierungspotenzial ergibt sich insbe-
sondere in Bezug auf das Störungsma-
nagement und die Standardisierung von 
Projektstrukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E4.1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte Mindest-
standards und einfache Vorlagen für ihre 
Projektabwicklung festlegen, um Arbeitsab-
läufe zu entlasten und den Projekterfolg bes-
ser abzusichern. In diesem Zusammenhang 
sollte sie klar definieren, ab wann ein Vorha-
ben als Projekt gilt und in diesem Fall die ent-
sprechenden Projektstrukturen einhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E4.2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die vorhan-
denen Informationen aus ihrem Störungsma-
nagement regelmäßig auswerten, um wie-
derkehrende Probleme und Handlungsbe-
darfe gezielt identifizieren zu können. Hierzu 

 
Das IT-Management der Gemeinde Wald-
feucht basiert derzeit auf funktionierenden, 
jedoch zum großen Teil informellen Prozes-
sen. Aufgrund der bewusst schlank gehalte-
nen Verwaltungsstruktur konzentriert sich 
die IT-Betreuung auf ein kleines Team mit 
begrenzten personellen Kapazitäten. Von 
den insgesamt drei mit IT-Aufgaben betrau-
ten Mitarbeitenden ist lediglich eine Person 
vollständig mit IT-Tätigkeiten befasst, wäh-
rend die beiden anderen ihre Aufgaben nur 
anteilig neben anderen Verwaltungsfunktio-
nen wahrnehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist das IT-Störungs-
management pragmatisch organisiert: Die 
Priorisierung und Bearbeitung von Störun-
gen erfolgt durch den hauptverantwortlichen 
IT-Mitarbeiter auf Basis fachlicher Erfahrung, 
technischer Einschätzung und verfügbarer 
Ressourcen. Darüber hinaus steht der zu-
ständige Fachbereichsleiter für Rückfragen 
und strategische Abstimmungen jederzeit 
zur Verfügung. Dieses Vorgehen hat sich in 
der alltäglichen Praxis bewährt – nennens-
werte Probleme oder längere Systemaus-
fälle wurden in diesem Zusammenhang bis-
lang nicht festgestellt. 
 
 
Zu E4.1: Die Gemeinde Waldfeucht erkennt 
die Vorteile einer systematischen Projekt-
struktur auch im IT-Bereich an. Angesichts 
der begrenzten Ressourcen ist es jedoch 
wichtig, ein ausgewogenes Maß zwischen 
Standardisierung und Praxistauglichkeit zu 
finden. Es ist daher vorgesehen, einfache 
Mindeststandards und Vorlagen für Projekte 
zu entwickeln, die insbesondere bei größe-
ren IT-Vorhaben zum Einsatz kommen sol-
len. Im Zuge dessen wird auch definiert, ab 
welchem Umfang oder Komplexitätsgrad ein 
IT-Vorhaben als „Projekt“ einzustufen ist. 
Ziel ist es, Klarheit für die Beteiligten zu 
schaffen, die Durchführung zu vereinfachen 
und Risiken besser steuern zu können – 
ohne dabei den Verwaltungsaufwand unver-
hältnismäßig zu erhöhen. 
 
Zu E4.2: Derzeit erfolgt das Störungsma-
nagement in weiten Teilen mündlich bzw. per 
E-Mail und auf Zuruf. Die Bearbeitung ba-
siert auf direkter Kommunikation und kurzen 
Reaktionswegen. Dennoch sieht die Verwal-
tung Optimierungspotenzial in der struktu-
rierten Dokumentation von IT-Störungen. 
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sollte sie auch ihre internen Störfälle doku-
mentieren. 

Der Aufbau einer einfachen Datenbank zur 
Erfassung und Auswertung interner Störfälle 
wird aktuell konkret geprüft. Die Einführung 
eines entsprechenden Systems ist kurzfristig 
vorgesehen. Damit soll künftig besser nach-
vollzogen werden können, welche Arten von 
Problemen wiederholt auftreten, wie hoch 
das jeweilige Störungsaufkommen ist und in 
welchen Bereichen systematischer Hand-
lungsbedarf besteht. 
 
Die Gemeinde Waldfeucht wird sich weiter-
hin darum bemühen, ihre IT-Prozesse mit 
Augenmaß weiterzuentwickeln und dabei 
sowohl Effizienz als auch Verhältnismäßig-
keit der Maßnahmen zu wahren. 

F5 
Die digitale Transformation der Ge-
meinde Waldfeucht befindet sich noch in 
einem anfänglichen und deutlich ausbau-
fähigen Stadium. Sie weist zum Prüfungs-
zeitpunkt das niedrigste Digitalisierungs-
niveau im interkommunalen Ver-gleich 
auf. Bereits aufgenommene Planungen 
lassen perspektivisch jedoch Fortschritte 
erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5.1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die Einfüh-
rung der elektronischen Aktenführung ihrer 
Verwaltung mit Priorität vorantreiben, um die 
Grundlage für eine verwaltungsweite Digita-
lisierung ihrer Prozessabläufe zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die digitale Transformation der Gemeinde-
verwaltung Waldfeucht befindet sich – wie 
auch im Prüfbericht zutreffend festgestellt – 
in einem frühen Entwicklungsstadium. Die 
Verwaltung ist sich bewusst, dass sie im in-
terkommunalen Vergleich Nachholbedarf 
aufweist. Gleichzeitig wurden in den vergan-
genen Monaten wichtige Impulse gesetzt, 
die mittelfristig eine deutliche Verbesserung 
erwarten lassen. 
 
Ein bedeutender Schritt war die Einrichtung 
eines verwaltungsweiten EDV-Arbeitskrei-
ses, der sich aus jüngeren Mitarbeitenden 
sämtlicher Fachbereiche zusammensetzt 
und von der IT-Abteilung fachlich begleitet 
wird. Ziel dieses Gremiums ist es, die Einfüh-
rung eines Dokumentenmanagementsys-
tems (DMS) – ein bereits länger bestehen-
des Vorhaben – gezielt voranzubringen und 
darüber hinaus strukturelle Digitalisierungs-
bedarfe zu identifizieren sowie praxisorien-
tierte Verbesserungsvorschläge aus den 
Fachbereichen zu bündeln. 
 
Zu E5.1: Die Einführung der elektronischen 
Aktenführung wird als strategisch vorrangi-
ges Ziel verfolgt. Die damit verbundene Um-
stellung auf digitale Prozesse ist ein zentra-
les Vorhaben zur Modernisierung der Ver-
waltungsabläufe. Neben der Einführung ei-
nes DMS wird derzeit auch die Automatisie-
rung des Rechnungsworkflows vorbereitet – 
beide Maßnahmen sollen in absehbarer Zeit 
umgesetzt werden. Die Verwaltungsleitung 
unterstützt den Prozess aktiv und fördert den 
Arbeitskreis ausdrücklich, um eine möglichst 
breite Akzeptanz bei den Mitarbeitenden zu 
erreichen. 
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E5.2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ihre Pro-
zesse gezielt auf vermeidbare Medienbrü-
che untersuchen. Informationen aus vorgela-
gerten Prozessen bzw. anderen Fachverfah-
ren sollten automatisiert ergänzt oder über 
eine Schnittstelle eingespielt werden kön-
nen, um die Sachbearbeitung bestmöglich 
zu unterstützen. Durch ein zielorientiertes 
Prozessmanagement lässt sich diese Prü-
fung effektiv realisieren. 

Zu E5.2: Medienbrüche innerhalb von Ver-
waltungsprozessen sind nach wie vor ein 
Problem, das jedoch zunehmend in den Fo-
kus rückt. Die Verwaltung plant daher, die 
bestehenden Abläufe sukzessive auf Digita-
lisierungspotenziale und Schnittstellenfähig-
keit hin zu analysieren. Ziel ist es, redun-
dante Datenerfassung zu vermeiden und In-
formationen aus vorgelagerten Prozessen 
oder Fachverfahren effizient weiterverarbei-
ten zu können. Perspektivisch soll ein zielge-
richtetes Prozessmanagement etabliert wer-
den, das diesen Wandel methodisch beglei-
tet. 
 
Gleichzeitig ist zu betonen, dass sowohl per-
sonelle Ressourcen als auch finanzielle Mit-
tel begrenzt sind. Die Einführung neuer Soft-
wareprodukte ist mit erheblichen Anschaf-
fungs-, Lizenz- und Schulungskosten ver-
bunden. Auch die operative Umsetzung – 
insbesondere bei der Einführung eines DMS 
– erfordert hohe zeitliche Kapazitäten der 
Mitarbeitenden, die im laufenden Tagesge-
schäft kaum freizumachen sind. Trotz dieser 
Einschränkungen bleibt das Ziel bestehen, 
die digitale Transformation in verantwortba-
ren Schritten voranzutreiben. 
 
Die Gemeinde Waldfeucht ist bestrebt, die 
aufgezeigten Handlungsfelder aktiv zu bear-
beiten und so ihre digitale Leistungsfähigkeit 
nachhaltig zu verbessern. 
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F1 
Die Gemeinde Waldfeucht hat sich bisher 
keine Ziele für eine langfristige Friedhofs-
planung gesetzt. 
E1 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte für ihre Ziel-
vorgaben Kennzahlen definieren und ein Be-
richtswesen einführen. 
 

 
Zur Unterstützung einer langfristig ausge-
richteten Friedhofsplanung werden verbindli-
che Zielvorgaben und aussagekräftige 
Kennzahlen erarbeitet. 

 
F2 
Die Gemeinde Waldfeucht nutzt eine 
Fachsoftware zur Verwaltung der Fried-
höfe, jedoch sind die Grün- und Wegeflä-
chen bisher nicht digital erfasst. 
 
 
 
E2.1 
Die Gemeinde sollte dem Bauhof Zugang zur 
bestehende Fachsoftware ermöglichen. 
 
 
 
 
E2.2 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ein geeig-
netes Programm zur digitalen Erfassung der 
Grün- und Wegeflächen einführen, um eine 
vollständige digitale Verwaltung zu gewähr-
leisten. 
 

 
 
Die Gemeinde Waldfeucht befasst sich be-
reits seit geraumer Zeit mit der Einführung ei-
ner geeigneten Software zur digitalen Erfas-
sung von Grün- und Wegeflächen. Eine Im-
plementierung dieser Software ist mittelfris-
tig vorgesehen. 
 
 
Im Rahmen einer internen Überprüfung ana-
lysiert die Gemeinde Waldfeucht die vorhan-
denen Softwarelizenzen und Nutzerberechti-
gungen im Hinblick auf eine mögliche Frei-
schaltung für die Mitarbeiter des Bauhofes. 
 
 



17 
 

F3 
Die fehlende digitale Erfassung der Grün- 
und Wegeflächen erschwert in Wald-
feucht die vollständige Flächenanalyse. 
E3 
Die Gemeinde sollte die Digitalisierung ihrer 
Grün- und Wegeflächen vorantreiben. 
 

Siehe F2 
 

F4 
Die derzeitige Planung der Friedhofsflä-
chen in Waldfeucht berücksichtigt keine 
langfristige Planung. 
 
 
 
 
E4 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte ihre Pla-
nungsstrategie überdenken und eine lang-
fristige Planung für die Friedhofsflächen in 
Betracht ziehen. 
 

 
Aktuell liegt für die Friedhofsflächen in der 
Gemeinde Waldfeucht eine mittelfristige Pla-
nung vor. Eine langfristige Planung ist nur 
eingeschränkt möglich, da die Belegungs-
zeiträume einzelner Wahlgrabstätten stark 
variieren. Zudem erschwert die Einführung 
neuer Bestattungsformen eine verlässliche 
Prognose über Zeiträume von mehr als 30 
Jahren. Die Gemeinde strebt dennoch an, 
künftig langfristige Planungsansätze zu 
etablieren, die regelmäßig überprüft und an 
sich verändernde Rahmenbedingungen an-
gepasst werden. 

F5 
Der Gemeinde Waldfeucht liegen keine 
genauen Daten über die Flächengröße 
der Grün- und Wegeflächen vor. 
E5 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte die genaue 
Flächengröße der Grün- und Wegeflächen 
erfassen, um eine Grundlage für die langfris-
tige Pflege und Gestaltung dieser Flächen zu 
schaffen. 
 

 
Die Grün- und Wegeflächen der Friedhöfe in 
Waldfeucht werden im Zuge der geplanten 
Digitalisierung erfasst und dokumentiert. 

F6 
Die Gemeinde Waldfeucht verfügt über 
keine schriftlich definierten Pflegestan-
dards für die Grün- und Wegepflege. 
E6 
Die Gemeinde Waldfeucht sollte für die ver-
schiedenen Friedhofsflächen einheitliche 
Pflegestandards definieren. 
 

 
Die Friedhöfe der Gemeinde Waldfeucht be-
finden sich in einem insgesamt sehr guten 
Pflegezustand. Zur Sicherung einer dauer-
haft gleichbleibenden Pflegequalität wird die 
Gemeinde Waldfeucht Richtlinien zur Festle-
gung verbindlicher Pflegestandards erarbei-
ten. 

 


